
r;-iR '

»i-
f flff IW«

1deutsche Gesandt8\3haft

Transportoffiaier, (T.O.)

■beim Militärattache
^b«Nr. 607/42»

Stockholm, 21.3.19ZZ

Ink. d. 23/3 194?
fcungl. JärnvägMt^

' MiLITÄRBYRil *
Dnr Ty 12/42.

Till

Kgl, Järnvägsstyrelsen
Militärbyrfin

S t o c k h o 1 m

Um eine gleichm^sige Instruktion für die deutschen Urlaubertri--
und deren Transportführer sicherzustellen, habe ich nach Vprschlägei
hofsoffiziers Hälsingborg und des dort eingesetzten Kgl. Schwedischsi
Offiziers, Major Wahlström, ein Merkblatt entworfen, das ^.ecks a:Lsri,
Verteilung gedruckt werden soll.

Ich bitte um Kenntnisnahme und evtl. um Vorschläge für Änderui^
Ergänzxingen. Falls es für notwendig und erwünscht gehalten wird, br
auch dem Chef der Kommunikationsabteilung des Generalstabes^ Herra la
von dem Merkblatt Kenntnis zu geben und sein Einverständnis herbeifüi.
wollen.

Maenss

Major
,

KTINGL. JÄROTÄGSSTYRELSEN

Militärbyrän

Anlage Överlämnas Avdch Pstk

för benaget uttalande.

Stockholm den 23. mars 1942 ,
Henrik Wrede
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Till "■
Kgl. JäI.nvägsstyrelsen

Militärbyrän
Stockholm

Um eine gleichmässige Instruktion für die deutschen : . . 'w.
Urlaubertransporte und deren Transportführer sicherzustellen,
habe ich nach Vorschlägen des Bahnhofsoffiziers Hälsingborg
und des dort eingesetzten Kgl.Schwedischen BahnhofsoffizierÄ,
Major V/ahlström, ein Merkblatt entworfen, das zwecks ausrei
chender Verteilung gedruckt w^erden soll.

Ich bitte um Kenntnisnahme und evtl. um Vorschläge für
Änderungen oder Ergänzungen. Falls es für notv/endig und erwünscht
gehalten wird, bitte ich, auch dem Chef der Komnunikations-
abteilung des Generalstabes, Herrn Major Kring, von dem Merkblatt
Kenntnis zu geben und sein Einverständnis herbeifiihren zu
wollen. • •

.  f.I a j o r

nla:5-o\
CverlHimas Avdch Fstlc

för tenä'j-et uttolande.
StocklioLn de3a D3.nars 194S

Till Syrachefen via LuntU Jai-nvagsscyrelsens miiitärbyra. /

1. En besfcä.-i.melse bör inLagas,'atü vid cagefcs anÄomat i-ill Station dar den
svenoka kontrollpersDnalen pistig'^T'j bkall Heeresstroiferl"ührer snarast sök'a sam-
band rnad Jen svonako kontrol.loLriceren.

?. I y A 4 bör rnahända. tilläggas ritt uxotigning far sk«? ohdaat pä "bestämda, i
planarna angivna" stationär.

Stockholm den 20. mars 1942.

Ju Kring, ö
,i~s Chef.Avdelni
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für deutsche ürlaubertransport auf sohwedlschen Gebiet. • "

. T ^I Ii '

Die Führer der Urlaubertraneporte (Heeresstreifenführer)»haben nachstehende,

innerhalb der schwedischen Grenzen geltende, Bestimmungen au beachten nnd dafün-eu

sorgen, dass diese von sämtlichen dem Jeweiligen Transport'angehörenden Mitreisend
die ihnen in militärischem Sinne unterstehen —— befolgt werden."Die Heeresstr

fenführer geben die in dem Merkblatt enthaltenen Hauptpunkte, soweit sie die Angeh"

rigen des Transportes betreffen. Jeweils rechtzeitig vor Betreten des schwedischen

Territoriums bekannt, und zwar , ^

während der Reise nach Norwegen spätestens während der Ueberfahrt .
auf den Fähren zwischen Sassnitz und Trelleborg bzw. Helsingör und
Hälsingborg oder schon vor der Abfahrt,"aus Helsingör (Lautsprecher- -' ̂
anlagen auf dem Fährschiff. Sassnitz-Trelleborg und auf dem Bahnhof Helsingör)

für die Reise in das Reich am besten vor Abgang der Züge aus Oslo / .
bzw. Narvik. ' ' - ? -

T  "v?! ■

A. Allgemeine Bestimmungen:

1. Der Transportführer (Heeresstreifenführer) bestimmt vor Abgang der Züge

7/agenälteste, die ihn während der Reise bei der Axifrechterhaltung von Ordnung und

Disziplin zu unterstützen haben.

2. Schusswaffen dürfen, auch verhüllt oder getarnt, nicht mitgeführt werden (Au

nähme die Offiziere in Uniform, die ihre Pistole behalten).

3. Jegliches Fotografieren auf schwedischem Gebiet ist verboten. Etwa mitgeführ

Fotoapparate müssen im Gepäck verpackt sein.

4. Während der Reise durch Schweden dürfen die Wagen nur auf bestimmten Station-.-

bei längeren Aufenthalten verlassen werden. Den-Befehl hierzu gibt Jeweils der Tr-.

portführer (Heeresstreifenführer) im Benehmen mit dem schwedischen Kontrolloffizier

Das Betreten der Bahnsteige hat nur in einwandfreiem Anzüge zu erfolgen (zugeknöpf
Rock und Mantel, Kopfbedeckiing, Schuv/erk).

5. Den Königlich Schwedischen'Offizieren in Uniform sind in gleicher Weise wie

deutschen Offizieren Ehrenbezeigungen zu er<7eisen. Zv/ischen den Offizieren der De,

sehen und Schv/edischen Wehrmacht wird der militärische Cruss ausgetauscht.

6. Zivilpersonen, die zum Gefolge der Deutschen '.Vehrmacht gehören oder in Zivil

reisende Wehrma.chtangehörige müssen sich den Bea,mten der schwedissrhen Passkontrolle

gegenüber als deutsche Reichsangehörige ausweisen. Für Personen nichtdeutscher Rei

angehörigkeit ist die Eenutaiing der 'Vehrmachturlaubo^züge verboten.

7. Grosse Gepäckstücke sind in dem in Jedem Urlauberzug mitlaufenden Gepäck/zager
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-nterzubringen. Durch Gepäck dürfen weder die Abteile noch die Gänge in den .Vagen
4

versperrt werden. Ein ungehinderter Verkehr, innerhalb des Zuges muss sicherge-

::tellt sein.

8. Die Gleisanlagen auf den Fährschiffen^müssen freigehalten v/erden. Kach

Betreten der Fährschiffe verteilen sich die Urlauber ungesäumt auf die oberen

und unteren Räume und Decks, ̂ amit Stauungen vermieden v/erden. Auch auf den Fäh

ren sind Treppen und Durchgänge freizuhalten und nicht durch Gepäckstücke zu ver-

- teilen.

B. Besondere Bestimmungen.

Die auf den Fährstationen (Trelleborg bzw. Hälsingborg) eingesetzten deutschen

^^mhcfsOffiziere sind während der Zeit des Aufenthaltes auf diesen Stationen mili

tärische Vorgesetzte des gesamten Transportes. Die Anordnungen des Bahnhofsoffi-

siers, sowie seines durch eine weisse Armbinde kenntlichen Personales, sind von

allen Transportangehcrigen zu befolgen.

1. Auf der Reise nordwärts (nach Norwegen);

Kachdem die Fähren am Kai festgemacht haben, werden im allgemeinen zunächst

iie mitgeführten Eisenbahnwagen heruntergezogen. Erst dann gibt der Bahnhcfsoffi-

zier Befehl zum Aussteigen. Danach begeben sich

a) saatliche Zivilpersonen in die Zollhalle zur Kontrolle ihrer Ausweispapiere,

b) Offiziere treten an einem vom Bahnhofsoffizier bestimmten Platz zusammen,^
von wo sie durch den Heeresstreifenführer zu ihren Wagen geführt und in die
'Abteile eingewiesen werden,

c) Unteroffiziere und Kannschaften sowie Zivilpersonen werden vom Bahnhofs—
Offizier -und seinem Personal verladen,

d) er wird hierbei, je nach Gesamtstärke des Transportes, von einer gewissen
^ Anzahl Portepee- oder älteren Unteroffizieren unterstützt; sie werden vom

HeeresStreifenführer bestimmt (bei. einem vollen Oslo-Transport von annähernd
1000 Kann beträgt die Zahl etwa 30) und haben daher nach den Offizieren
(siehe b) die Fähre vor den übrigen Kannschaften zu verlassen.

Der Heeresstreifenführer sorgt dafür, dass beim Verlassen der Fähre vorstehend

t,_-nannte Reihenfolge innegehalten wird. Gepäckstücke, die die Offiziere und Zivil
personen nicht bei sich behalten können, werden beim Verlassen der Fähre den bereit
stehenden schwedischen Gepäckträgern übergeben, die sowohl dieses Gepäck, als, auch

grössere Stücke, die auf der Fähre stehen bleiben können,' ohne weitere Weisungen und
kostenlos in den Gepäckwagen l»efordern, der im gleichen Zuge bis Oslo bzw. Narvik
mitläuft.

- Der Heeresstreifenführer händigt baldmöglichst nach Verlassen der Fähre, dem

Bahnhofsoffizier eine schriftliche Aufstellung über die Transportstärke aud, aufge-

t
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gliedert nach : ' . r .r ■-:;

1.- Offizieren, . i-!/:o v^4^H jto-t
\  2« Unteroffizieten und Mannschaften,' ■ ^

}

3. Damen, . ,

4. Herren in Zivil
ft . ,

Diese Angaben "benötigt der Bahnhofsoffizier für den auszustellenden

Sonderausweis, der dxirch die schwedische Pass"behörde visiert wird. Dieser
^It wiederum als Grundlage für den vom Bahnhofsoffizier im Beisein des Schwe

dischen KontrollOffiziers auszufertigenden "Bestellschein".

Dem schwedischen Kontrolloffizier wird vor Abfahrt der visierte Sonder-

ausweis, die Papiere der Zivilpersonen und Teil 1 des "Bestellscheines" aus-
V-

gehändigt. Beim "yerlassen des schwedischen Gebietes in Kornsjö bzw. Riks-

gränsen übergibt der schwedische Kontrolloffizier die Papiere der Zivilperso

nen den Heeresstreifenführer und liefert "Bestellschein Teil 2" auf dem Bahn

hof ab.

2. Auf der Reise südwärts fnach Deutschland);

Bei Eintreffen des Transportes auf schwedischem Gebiet (in Kornsjö bzw.
Riksgränsen) übergibt der Transportführer (Heeresstreifenführer) dem schwe
dischen Kontrolloffizier

a) die Reisenausweise der Zivilpersonen
(Marschbefehl, Urlaubsschein, Pass), /

b) den ausgeschriebenen Sonderausweis über den gesamten.Transport,
c) den Bestellschein für die Schwedischen Staatsbahnen.

Die Zahlen werden von den Beamten der schwedischen Grenzpolizei und St:

bahnen geprüft.

Der Eeeresstreifenführer sorgt dafür, dass der Trars port rechtzeitig v

Eintreffen in Trelleborg bzw. Eälsingborg von der bevorstehenden Ankunft ver

ständigt und nctigenf.Ovlls gev/eckt v/irl. Alle Angehörigen des Transportes ha

sich daraufhin fertigzumachen, so dac'ü nach Ankunft der Befehl ziom Aussteige
fort befolgt '.'/erden kann.

Hach Arlcunft steigt zunächst nur der Transportführer (Eeeresstrelfenf'ö
aus und händigt dem Bahnhofsoffizier eine Ausfertigung des Sonderausweises c

portstärke) mit denen des Bestellsc.ht,-ines v-ergleicht und n'ö tigenfalls in Ueb
Stimmung bringt.

Ausgestiegen wird erst auf Befohl des Bah.ai ofsoffiziers.
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Die Reisenden der 2.Klasse (Offiziere und Zivilisten) können v.iederun:

ihre grcsseren Hand^ei-rückstücke den ani Zu^e/.vartenden GepäcktrL'eern übercehcr,

die diese, ebenso v;ie die im Packwagen untergebrachten Gepä-ckstücke der Reisen^

den 2.Klasse, später ohne weiteres .auf die,Fähre bringen. .

Die Offizic-rc beg;/('cn sich fort,auf die Fähre. '

Unteroffiziere und Mannschaften gehen am Zuge entlang, nehmen gegebenen

falls ihre im Packwagen untergebrachten Gepäckstücke an sich und begeben sich

gleichfalls auf die Fähre.

Die Zivilpersonen begeben ̂ ch in die Zollhalle, wo sie die inzwischen

vom schwedischen Kontrolloffizier abgegebenen Papiere zunückerhalten.

j  Im Auftrage des V,'.;hrmachtbefehl shaber Kor.vegen

1,1 a e n s s •

Transporterfizier beim Militärattache
St eckJ". clr.
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